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Amtlicher Teil;
Or - n»«g

für Sie Erhebung einer Gemeindesteuer vom
Erwerbe von Grundstücken und von Rechten
für welche die auf Grundstücke bezüglichen
Vorschriften gelten, in der Stadt Wiesbaden

8 1.
Jeder abgeleitete Eigentumserwerb eines

Int Stadtbezirke belesenen Grundstücks und
der Erwerb eines Rechtes, für welches die
auf Grundstücke bezüglichen Vorschriften «ei
ten, unterliegen einer Steuer von 1% vom
Hundert des Wertes des erworbenen Grund
ftücks oder Rechtes.

Erfolgt eine Auflassung auf Grund meh
rerer , das Recht auf Auflassung begründen
der lästiger Rechtsgeschäfte von dem ersten
Veräußerer an den letzten Erwerber , so wer¬
den die Erwerbspreise dieser sämtlichen
Rechtsgeschäfte zusammengerechnetund ist die
Steuer von diesem Gesamtbeträge zu ent
richten. Uebertragungen der Rechte eines
Erwerbers aus dem Veräußerungsgeschäfte
oder nachträgliche Erklärungen eines aus dem
Veräußerungsgeschäfte berechtigten Erwer
bers , die Rechte für einen Dritten erworben,
beziehungsweise die Pflichten für einen Drit
ten übernommen zu haben, werden wie Ver
äußerungen behandelt. Hat jedoch ein Er
Werber das Veräüßerungsgeschäft Nachweis'
lich aufgrund eines Vollmachtsvertrages oder
einer Geschäftsführung ohne Auftrag für
einen Dritten abgeschlossen, so bleibt die
Uebertragung seiner Rechte än den Dritten
bei der Berechnung des zu versteuernden
Betrages außer Betracht.

Die Steuer gelangt auch im Falle des
Wechsels im Personenstände von Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, Kommanditgesell¬
schaften. Gewerkschaften, eingetragenen Ge
nossenschaften und eingetragenen Vereinen,
sowie offenen Handelsgesellschaften, von de¬
ren Grundeigentum insoweit zur Erhebung,
als es der Beteiligung des Ausscheidenden
oder hinzutretendcn Gesellschafters oder Mit¬
gliedes an der Gesellschaft entspricht.

Der auf Grund gesetzlichen Anspruchs auf
Rückgängigmachung des Veräußerungsge
schäfts erfolgte Rückerwerb bleibt von dieser
Steuer frei.

Zur Zahlung der Steuer sind der Erwer¬
ber und der Veräußerer , im Falle üesAbsatzesL
der letzte Erwerber und der erste Veräußerer
gesamtschuldnerisch verpflichtet. Steht einem
derselben nach den landesstempelgesetzlichen
Vorschriften ein Anspruch auf Befreiung von
der Abgabe zu (§ 6), so ist von dem anderen
Teile die Hälfte der Steuer zu entrichten.

Bei Erwerbungen im Zwangsversteige¬
rungsverfahren ist die Steuer von demjenigen
zu entrichten, welchem der Zuschlag erteilt ist.
Wenn der Erstehex Hypotheken- oder Grund-
schuldgläubiger ist, so wird die Steuer nur
von dem Betrage erhoben, um welchen der
Wert des Grundstücks den Gesamtbetrag der
Hypotheken- oder Grundschuldforderung des
Steigerers und der dieser vorgehenden For¬
derungen übersteigt.

Diese Ermäßigung tritt jedoch nur dann
«in, wenn der Steigerer die betreffende Hy¬
potheken- oder Grundschuldforderung minde¬
stens drei Monate vor dem ersten Zwangs-
versteigcrungstermine oder — wenn eine
solche vorangegangen ist — vor Anordnung
der Zwangsverwaltung erworben hat.

Die Errichtung eines Familienfideikom¬
misses oder einer Familienstiftung unterliegt
nicht der Umsatzsteuer.

§ 2.
Ein Erwerb von Toöeswegen oder auf

Grund einer Schenkung unter Lebenden im
Sinne des Reichs-Erbschafts-Steuergesetzes
vom 3. Juni 1906 (Reichs-Gesetzbl. S . 654)
bleibt frei von der in 8 1 bezeichneten Steuer.

8 3.
Die Steuer wird nicht erhoben, wenn

ein Grundstück oder Recht von einem
Veräußerer auf einen Abkömmling auf
Grund eines lästigen Vertrages übertragen
wird , oder wenn einer oder mehrere von den
Teilnehmern an einer Erbschaft ein zu dem
gemeinsamen Nachlasse gehöriges Grundstück
oder Recht erwerben. Zu den Teilnehmern
an einer Erbschaft wird auch der überlebende
Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben
des verstorbenen Ehegatten gütergemeinschaft¬
liches Vermögen zu teilen hat.

8 4.
Bei Eigentumserwerbungen , die zum

Zwecke der Teilung der von Miteigentümern
gemeinschaftlich besessenen Grundstücke, bczw.
Rechten, außer dem Falle der Erbgemein¬
schaft(vergl. 8 3) erfolgen, kommt die Steuer
nur insoweit zur Erhebung , als der Wert
des dem bisherigen Miteigentümer übertrage¬
nen Eigentums mehr beträgt , als der Wert
des bisherigen ideellen Anteils dieses Mit¬
eigentümers an der ganzen zur Teilung ge¬
langten gemeinschaftlichen Bcrmögensmafle.

8 5.
3 Erfolgt der Erwerb auf Grund von
Tauschverträgen, so berechnet sich die Steuer
nach dem Werte der von einem der Bertrag-
fchließenüen in Tausch gegebenen Grundstücke
oder Rechte und zwar nach denjenigen, welche
den höheren Wert haben, bei dem Tausche in
der Stadt belegene Grundstücke oder Rechte
gegen außerhalb derselben belegene nach dem
Werte der ersteren.

8 v. '
Bezüglich der sachlichen und persönlichen

Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen,
insoweit sie nicht bereits durch die vorange-

gangenen Bestimmungen geregelt worden sind,
finden die Bestimmungen der Landesgesetze
über den Urkundenstempel und Schenkungs¬
stempel entsprechende Anwendung.

8 7.
Die Wertermittelung ist in denjenigen

Fällen , .in welchen die Steuer von dem Werte
zu berechnen ist, auf den gemeinen Wert des
Gegenstandes zur Zeit des Erwerbsaktes zu
richten.

In keinem Falle darf ein geringerer Wert
versteuert werden, als der zwischen dem Ver¬
äußerer und dem Erwerber bedungene Preis
mit Einschluß der vom Erwerber übernom¬
menen Lasten und Leistungen und unter Zu¬
rechnung der vorbehaltenen Nutzungen. Die
auf dem Gegenstände haftenden gemeinen
Lasten werden hierbei nicht mitgerechnct: Ren¬
ten und andere zu gewissen Zeiten wieder¬
kehrende Leistungen werden nach den Vor¬
schriften des Reichs-Erbschaftssteuergesetzcs
vom 3. Juni 19068 17 ff. und der dazu vom
Bundesrat erlassenen Ausführungsbestim-

'mungen kapitalisiert.
8 8.

Die Veranlagung der Steuer geschieht
durch den Magistrat.

8 9.
Die zur Entrichtung der Steuer Ver¬

pflichteten haben innerhalb zwei Wochen nach
dem Erwerbe dem Magistrate hiervon, sowie
von allen sonstigen für die Festsetzung der
Steuer in Betracht kommenden Verhältnissen
schriftliche oder protokollarische Mitteilung
zu machen, auch auf Erfordern die die Steuer
pflichtigkeit betreffenden Urkunden vorzu
legen.

Auf Verlangen des Magistrats ssnd die
Steuerpflichtigen verbunden , über bestimmte,
für die Veranlagung der Steuer erhebliche
Tatsachen innerhalb einer ihnen zu bestim
menöen Frist schriftlich oder zu Protokoll
Auskunft zu erteilen.

8 10.
Der Magistrat ist bei der Veranlagung

der Steuer an die Angaben der Steuerpflich
tigen nicht gebunden.

Wird die erteilte Auskunft beanstandet, so
sind dem Steuerpflichtigen vor der Veran
lagung die Gründe der Beanstandung mit
dem Anheimstellen mitzuteilen , hierüber bin
nen einer angemessenen Frist eine weitere
Erklärung abzugeben. Findet eine Einigung
mit dem Steuerpflichtigen nicht statt, so kann
der Magistrat die zu entrichtende Steuer
nötigenfalls nach dem Gutachten Sachverstän
diger festsetzen.

§ 11. .
Nach bewirkter Prüfung erfolgt die Beran

lagung durch den Magistrat , worüber dem
Steuerpflichtigen eine schriftliche Mitteilung
lBeranlagung ) zuzustellen ist.

Die Steuer ist innerhalb .zwei Wochen an
die Stadtkasse zu entrichten. Nach vergeblicher
Aufforderung zur Zahlung erfolgt die Ein
ziehung der Steuer im Verwaltungszwangs-
verfahren. . 812.

Der Einspruch gegen die Veranlagung ist
binnen einer Frist von vier Wochen nach Zu¬
stellung der Veranlagung beim Magistrat
schriftlich, oder protokollarisch anzubringen.

Ueber den Einspruch beschließt der Ma
gistrat. Gegen Lessen Beschluß steht dem
Steuerpflichtigen binnen einer mit dem ersten
Tage nach erfolgter Zustellung beginnenden
Frist von zwei Wochen die Klage im Berwal-
tungsstreitverfahren an den Bezirksausschuß
offen.

Durch Einspruch und Klage wird die Ver
pflichtung zur Abführung der Steuer nicht
aufgeschoben.

8 13.
Wer eine ihm nach8 9 dieser Ordnung oblie

gende Anzeige oder Auskunft nicht rechtzeitig
oder nicht in der vorgeschriebenen Form er¬
stattet, wird, insofern nicht nach den bestehen-
den Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.
mit einer Geldstrafe von einer bis dreißig
Mark bestraft.

8 14.
Diese Ordnung tritt für die Zeit vom

1. April 1912 bis zum 81. März 1913 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Ordnung

wird die Ordnung für die Erhebung einer
Gemeindesteuer bei dem Erwerb von Grund¬
stücken im Bezirke der Stadt Wiesbaden vom
1. März 1907 mit den Nachträgen vom 30. No¬
vember 1907 und 24. März 1910 außer Wirk¬
samkeit gesetzt.

Wiesbaden, 17. Januar / 3. Februar 1912.
Der Magistrat.

sen Tagen kann der Versatz bei den Taxa
toren statffinden. Verläugerungeu der Pfand
schcine finden nur noch spätestens bis z« dem
auf dem Pfandscheine angegebene« Verfall
tage statt.

Wiesbaden , den 30. März 1912. 34551
Stadt . Leibbans -Dcvntation.

Bekanntmachung.
Der Frnchtmarkt beginnt während der

Sommermonate «April bis einschließlich Sep
tember) um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden , den 27. März 1912.
34773 Stadt . Akzise-Amt.

Tic Preise der Lebensmittel nnv
landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu

Wiesbaden
waren nach den Ermittelungen des AkziscamtcS
der Woche vom 22. März bis einschließlich 28. März

1912 folgende:
Fourage . Preis

Vorstehende auf Grund Beschlusses der
Stadtverordneten - Versammlung erlassene,
von dem Bezirksausschuß und dem Kgl. Ober-
präfidenten genehmigte Ordnung wird zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

Wiesbaden , 28. März 1912. 34552
Der Maaistrat : v. Jbell.

Bekanntmachung.
Am 18. «nd 1«. April 1812. erforderlichen

Kalles am 17. April , vormittags von 9—12 Uhr
und nachmittags von 2—5 Uhr. werden im
Leihhause. Neugaffe 8 (Eingang Schulgaffe),
die dem städtischen Leihhause bis einschließlich
15. März 1912 verfallenen Pfänder , Brillan-
ten, Gold, Silber , Snpfer . Kleidungsstücke.
Leine«, Betten «sm. versteigert.

Bis Freitag , den 12. April 1912 einschl.,
können die verfallenen Pfänder vormittags
von 8—12 Uhr und nachmittags von 2—5 Uhr
noch ausgelöst werden.

Samstag , den 13. April 1912, und an den
Bersteigerungstagen ist das Leihhaus für
Versatz und Auslösungen geschloffen- An die-
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Hafer.
Stroh .
Heu neu »

Eßbutter ;
Kochbutter .
Trinkcicr .
Frische Eier
Kulk-Eier
Handkäse
Fabrikkäsc .
Eßkartoffeln
Eßkartoffeln
Zwiebeln .
Zwiebeln
Knoblauch .
Erdkoblrabi
Role Rüben
Weiße Rüben
Gelbe Rüben
Kl. gelbe Rüben
Rettich
Treibrettich
Radieschen .
Spargel
Suppenspargcl
Schwarzwurzel
Mcerettich .
Petersilie .
Lauch .
Sellerie .
Kohlrabi ^
Feldgurkell .
Tomaten .
Weißkraut »
Weißkraut .
Rotkraut . . .
Wirsing
Blumenkohl(hiesiger) .
Blumenkohl(ausländisch.)
Rosenkohl .
Grünkohl . . .
Römiichkohl . .
Kopf-Salat . .
Endivien . . .
Spinat . .
Lattich-Salat , .
Feld-Salat . . l
Sauerampfer » ,
Kresse . « .
Artischoke. . ,
Rhabarber . » ,
Etzäpfcl . . i
Kochäpfel . I !
Eßbirnen . .
Kochbirnen
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Apfelsinen
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Ananas
Bananen
Feigen
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Kastanien . , 1 kg —40 —50
Walnüsse . , 1 kg —90 110
Haselnüsse. 1 kg -80 1 -
Weintrauben(südländische1 . 160 200

Fische.
Aal, lebend . 1 kg 2- 3—
Hecht, lebend . . 1 kg 240 260
Karpfen, lebend. , 1 kg 2 - 240
Schleien. lebend. , 1 kg 3— 360
Barsche, lebend . 1 kg 160 185
Bachforellen, lebend 1 kg 8- 850
Backfische, lebend 1 kg -40 —60
Hummer, lebend • 1 kg 850 9—
Schellfische . 4 1 kg —60 120
Bratschellfische. ; 1 kg -40 —70
Kabeljau • 1 kg -40 120
(Stockfisch gewäss.) 1 kg —56 -70
Salm. i 1 kg 8- 950
Seehecht . 1 kg —80 120
Zander . . » 1 kg 160 2—
Lachssorellen . 1 kg — _—
Seewcißlingc(Merlans) 1 kg - 40 1—
Blaufelcheu. . . 1 kg —— _—
.xilbutt . . 1 kg 160 220
Steinbutt . J , 1 kg 3- 380
Schollen . ! , 1 kg —59 120
Seezunge . , 1 kg 420 4 80
Rotznnge(LimandeS) i kg 1— 2-
Grüner Hering . 1 kg -25 -50
pcring, gesalzen. ♦ 1 St. — 6 —10

Masthuhn . . 1 St. 6- 7—
Perlhuhn . . • 1 St. -- 3 50
Kapaunen . . 1 St. 250 3 50
Tauben 1 St. —80 —85
Feldhuhn, all 1 St. - — —
Haselhühner 1 St. 180 —
Birkhühner . 1 St. 3— 350
Schneehühner . 1 St. 150 160
Fasanen 1 St. 3- 3 50
Wildenten . , 1 St. 2 80 3 —
Schnepfen . , 1 St. — —
Hasen. , 1 St. - — —
Reh-Rücken. . 1 St. 10— 12-
Reh-Keule * 1 St. 7_ 8 —
Rcb-Vorderblätter 1 St. 150 2_
Wildragout 1 kg — —

Fleisch. (Ladenpreise).
Ochsenflcischv. b. Keule 1 kg 160 180
Ochseiiflcisch, Bauchflcisch 1 kg 150 160
Kuh- oü, Rindfleisch . 1 kg 120 143
Schweinefleisch. 1 kg 160 . 1 90
Kalbfleisch. . . 1 kg 150 2 —
Hammelfleisch . 1 kg 160 2 _
Schaffleisch. 1 kg 110 120
Dörrfleisch. . . 1 kg 180 2 —
Solpcrfleisch 1 kg 180 2_
Schinken roh mit Knoch. 1 kg 180 2-
Schinken gcräuch.i. Ausschn.1 kg 4 - 440
Schinken gekochti.Ausschn.1 kg 4— 460
Speck geräuchert. 1 kg 180 2 _
Schweineschmalz. 1 kg 180 2 _.
Nierensett . 1 kg 1 - 1 20
Schwartenmagen frisch 1 kg 180 2_
Schwartenmagen gcräuch. 1 kg 2- 220
Bratwurst . 1 kg 180 2 —
Flcischwurst 1 kg 160 1 80
Leber- u. Blutwurst frisch 1 kg —96 1 20
Lebcr-u.BIutwurst geräuch. 1 kg 120 2 _

Getreide , Mehl und Brot re.
Großhandelspreise.

Weizen . . 100 kg 22 25 24 25
Roggen . 100 kg 19 50 20 25
Gerste . 100 kg 2225 23 50
Erbsen zum Kochen . 100 kg 46- 50 -
Speisebohnen . 100 kg 40- 46 —
Linsen . 100 kg 46- 52 -
Weizenmehl Nr. 0 . 100 kg 33 — 34-
Weixeiimchl Nr. I . 100 kg 31 - 32 -
Weizcnmchi Nr. II . 100 kg 29- 30 -
Roggenmehl Nr. 0 . 100 kg 28 50 29-
Roggcnmehl Nr. I . 100 kg 2650 27-

Ladenpreise.
Erbsen zum Kochen . 1kg —50 —i
Spcisebohnen . . 1 kg —50 —(
Linsen . . . 1 . —48 —'
Weizenmehlz. Speisebcreit. 1 kg —36 —-
Roggcnmehlz. Speisebereit. 1 kg —32 —;
Gerstcngraupe . . 1 kg —40 —(
Gerstengrütze . . 1kg —40 —t
Buchweizengrütze. . 1 kg —60 —1
'atcrgrütze . . 1kg —50 —k
aserflocken . . 1 kg —52 —k

Java-Reis mittlerer . 1 kg —50 —k
Java-Kaffee, mittler roh 1 kg 2 20  3 s

„ „ gelb. gcbr. 1 kg 280 3 k
Spciscsalz . 1 kg —20 —t
Schwarzbrot(Langbrot) 0,5 kg —18 —1

,, „ 1 Laib —44 —£
„ (Rundbrot) 0,5 kg —16 —1
„ „ 1 Laib —44 —5

Weißbrot, ein Wasserweck. . . . — 03 - 0
„ ein Milchbrot . . . . —03 —0
Wiesbaden , den 28. März 1912.

33032 StiU»t. Akziseamt.

|mt !icheBekännth>agilunge
der Nachbarorte

ii

Aufnahme der schulpflichtigen Kinder in die
Volksschule.

Die Aufnahme der Kinder, die m Ostern ü. I.
chiilpflichtig werden, fall am

Montag, den 1. April, vormittags 10 Uhr
in der hiesigen Volksschule stattfinden.

Sonnenberg, den 28. März 1912.
Der Bürgermeister.

33038 Buchelt.

Gans . J
(Ladenpreise.)

i . 0,5 kg
Truthahn . . . 1 St. 10- 12-
Truthuhn . . . 1 St. 750 8-
Ente . . . . 1 St. 4- 450
Hahn . . . 1 St. 1 70 2—
Huhn . . . 1 St. 250 3-

Bekanntmachung.
über Abhaltung der Frühjahrs -Kontrollver-

sammlunge« 1812.
Zur Teilnahme an den Frühjahrs -Kontroll-

verfammluugen werden herufen:
1. sämtliche Reservisten (mit Einschluß

der Reserve der Jägerklasse A der Jahres-
klaffen 1898—1902). Letztere haben mit ihren
Jahresklassen zu erscheinen.

2. die Mannschaften der Land- und See¬
wehr 1. Aufgebots , ausgenommen die, welche
in der Zeit vom 1. April bis 80. September
1900 in den aktiven Dienst getreten sind,

3. sämtliche Ersatzreservisten,
4. die zur Disposition der Truppenteile

Beurlaubten,
5. die zur Disposition der Ersatzbehörden

Entlassenen.
6. sämtliche auf Zeit anerkannten Inva¬liden,
7. die zeitig Feld - und Garnisvndienft-unfÄhigen,
8- die dauernd Halbinvaliden,
9. die nur Garnisondienstfähigen.
Sämtliche Mannschaften der Jahresklaffen

1899 bis 1911 aus der Gemeinde Rambachhaben am:
Freitag , den 18. April 1912,

vormittags 9 Uhr.
in Wiesbaden im ersten Geschoß des ehemali¬
gen Montierungskammergebüudes — Ein-
gana Bleichftratze — zu erscheinen.

Rambach, den 29. März 1912. 34780
Der Bürgermeister : Morasch.
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